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Arbeitsrecht 
 

 Öffentlicher Dienst - Kürzung der Jah-
ressonderzahlung bei Arbeitgeber-

wechsel 

 
Nach § 20 Abs. 1 des Tarifvertrags für den 

öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) haben 
Beschäftigte, die am 1. Dezember eines Jah-

res im Arbeitsverhältnis stehen, Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung gegen ihren 
Arbeitgeber. Der Anspruch vermindert sich 

nach § 20 Abs. 4 TV-L um ein Zwölftel für 

jeden Kalendermonat, in dem der Beschäf-
tigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fort-

zahlung des Entgelts hat. 

Der Kläger war vom 1. Januar 2009 bis zum 
30. September 2009 als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Universität Jena ange-

stellt. Arbeitgeber war der Freistaat Thürin-
gen. Am 1. Oktober 2009 trat der Kläger als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Dienste 

der beklagten Universität zu Köln. Diese 
zahlte dem Kläger für das Jahr 2009 eine 

um 9/12 gekürzte Jahressonderzahlung. Mit 

der Klage verlangt der Kläger die volle Jah-
ressonderzahlung 2009. Er meint, § 20 Abs. 

4 TV-L erlaube keine Anspruchsminderung, 

da er im gesamten Jahr 2009 Arbeitnehmer 
des öffentlichen Dienstes der Länder gewe-

sen sei, wenn auch bei zwei verschiedenen 

Arbeitgebern. 
Die Klage blieb vor dem Zehnten Senat des 

Bundesarbeitsgerichts ohne Erfolg. Die Son-

derzahlung war um je ein Zwölftel für jeden 
Monat zu kürzen, in dem der Kläger nicht 

bei der Beklagten beschäftigt war. Die Be-

schäftigung beim Freistaat Thüringen war 
nicht zu Gunsten des Klägers zu berücksich-

tigen. Beschäftigungszeiten bei anderen Ar-

beitgebern ändern an der Anspruchskür-
zung nach § 20 Abs. 4 TV-L nichts, auch 

wenn es sich um Arbeitgeber des öffentli-

chen Dienstes handelt. [Bundesarbeitsgericht, Ur-

teil vom 11. Juli 2012 - 10 AZR 488/11 - Vorinstanz: 
Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 15. April 2011 - 
10 Sa 1197/10 -] 
 
 

 Keine Annahmeverzugsvergütung bei 

Streikteilnahme 
 

Wird ein Arbeitnehmer fristlos gekündigt 

und obsiegt er im anschließenden Kündi-
gungsschutzprozess, steht ihm für die Zeit 

vom Zugang der Kündigung bis zur Verkün-

dung des die Unwirksamkeit der Kündigung 
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feststellenden Urteils kein Annahmeverzugs-

lohn zu, wenn er sich in diesem Zeitraum an 
einem Streik beteiligt. 

Nachdem bei der Beklagten Verhandlungen 
über den Abschluss eines Haustarifvertrags 

gescheitert waren, rief die IG BAU die Be-

schäftigten am 13. April 2010 zu einem un-
befristeten Streik auf. Während des Arbeits-

kampfes wurde das Arbeitsverhältnis der 

Klägerin mit Schreiben vom 22. April 2010 
fristlos gekündigt. Mit Urteil vom 14. Juli 

2010 stellte das Arbeitsgericht die Unwirk-

samkeit dieser Kündigung fest. Bis zu die-
sem Zeitpunkt hatte sich die Klägerin 

durchgehend am Streik beteiligt. Mit ihrer 

Klage verlangt sie Annahmeverzugslohn für 
die Zeit vom Zugang der Kündigung bis zur 

Urteilsverkündung. Sie macht geltend, nach 

Erhalt der Kündigung habe sie nicht mehr 
im Rechtssinne streiken, sondern sich nur 

noch mit den streikenden Kollegen solida-

risch erklären können. Die Vorinstanzen ha-
ben die Klage abgewiesen. 

Die Revision der Klägerin hatte vor dem Ers-

ten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen 
Erfolg. Ihr steht kein Annahmeverzugslohn 

zu. Aufgrund des der Kündigungsschutzkla-

ge stattgebenden Urteils steht zwar fest, 
dass zwischen den Parteien auch während 

der Dauer des Arbeitskampfes ein Arbeits-

verhältnis bestand. Doch war die Klägerin 
wegen ihrer Streikteilnahme leistungsunwil-

lig iSd. § 297 BGB. Das schließt einen An-

spruch auf Annahmeverzugslohn nach § 
615 BGB aus. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17. 

Juli 2012 - 1 AZR 563/11 - Vorinstanz: Landesarbeitsge-
richt Hamm, Urteil vom 19. Mai 2011 - 8 Sa 155/11 -] 

 
 

 

 „Kettenbefristung“ und Rechtsmiss-

brauch 
 

Die Befristung eines Arbeitsvertrags kann 
trotz Vorliegens eines Sachgrunds aufgrund 

der besonderen Umstände des Einzelfalls 

ausnahmsweise rechtsmissbräuchlich und 
daher unwirksam sein. Für das Vorliegen ei-

nes Rechtsmissbrauchs können insbesonde-

re eine sehr lange Gesamtdauer oder eine 
außergewöhnlich hohe Anzahl von aufei-

nander folgenden befristeten Arbeitsverträ-

gen mit demselben Arbeitgeber sprechen. 
Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG ist die Befris-

tung eines Arbeitsvertrags zulässig, wenn 

sie durch einen sachlichen Grund gerecht-
fertigt ist. § 14 Abs. 1 Satz 2 TzBfG nennt 

beispielhaft derartige Sachgründe. Gemäß § 

14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG liegt ein sachli-
cher Grund vor, wenn der Arbeitnehmer zur 

Vertretung eines anderen Arbeitnehmers 

beschäftigt wird. Dem Sachgrund der Ver-
tretung steht nach der Rechtsprechung des 

Siebten Senats auch eine größere Anzahl 

der mit einem Arbeitnehmer geschlossenen 
befristeten Verträge nicht entgegen. Ent-

scheidend ist allein, ob bei der letzten Be-

fristungsabrede ein Vertretungsfall vorlag. 
Ein bei dem Arbeitgeber vorhandener stän-

diger Vertretungsbedarf schließt den Sach-

grund der Vertretung nicht aus. Der Siebte 
Senat hatte allerdings Bedenken, ob er aus 

Gründen des Unionsrechts gehindert ist, an 

dieser Rechtsprechung uneingeschränkt 
festzuhalten. Er bat deshalb mit Beschluss 

vom 17. November 2010 - 7 AZR 443/09 (A) 

- den EuGH um Beantwortung der Frage, ob 
es mit § 5 Nr. 1 der EGB-UNICE-

CEEPRahmenvereinbarung über befristete 

Arbeitsverträge im Anhang der Richtlinie 
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1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 

(Rahmenvereinbarung) vereinbar ist, die 
wiederholte Befristung eines Arbeitsvertrags 

auch dann auf den im nationalen Recht 
vorgesehenen Sachgrund der Vertretung zu 

stützen, wenn bei dem Arbeitgeber ein 

ständiger Vertretungsbedarf besteht, der 
ebenso durch unbefristete Einstellungen be-

friedigt werden könnte. Der EuGH antwor-

tete mit Urteil vom 26. Januar 2012 - C- 
586/10 - [Kücük], der Umstand, dass ein 

Arbeitgeber wiederholt oder sogar dauer-

haft auf befristete Vertretungen zurückgrei-
fe, stehe weder der Annahme eines sachli-

chen Grundes im Sinne der Rahmenverein-

barung entgegen, noch folge daraus das 
Vorliegen eines Missbrauchs im Sinne dieser 

Bestimmung. Die nationalen staatlichen 

Stellen müssten aber auch bei Vorliegen ei-
nes sachlichen Grundes alle mit der Verlän-

gerung der befristeten Verträge verbunde-

nen Umstände berücksichtigen, da sie einen 
Hinweis auf Missbrauch geben können, den 

§ 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung verhin-

dern soll. Bei dieser Prüfung könnten sich 
die Zahl und Dauer der mit demselben Ar-

beitgeber geschlossenen aufeinander fol-

genden Verträge als relevant erweisen. 
Hiervon ausgehend entschied der Siebte Se-

nat, dass das Vorliegen eines ständigen Ver-

tretungsbedarfs der Annahme des Sach-
grunds der Vertretung nicht entgegensteht, 

sondern an den Grundsätzen der Sach-

grundprüfung uneingeschränkt festgehalten 
werden kann. Allerdings kann unter beson-

deren Umständen die Befristung eines Ar-

beitsvertrags trotz Vorliegens eines sachli-
chen Grundes wegen rechtsmissbräuchli-

cher Ausnutzung der an sich eröffneten 

rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit unwirk-

sam sein. Das entspricht den sich aus Treu 

und Glauben (§ 242 BGB) ergebenden 
Grundsätzen des institutionellen Rechts-

missbrauchs. An einen solchen nur aus-
nahmsweise anzunehmenden Rechtsmiss-

brauch sind hohe Anforderungen zu stellen. 

Es sind dabei alle Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere aber Gesamtdauer und Anzahl 

der in der Vergangenheit mit demselben 

Arbeitgeber geschlossenen aufeinander fol-
genden befristeten Verträge zu berücksich-

tigen. 

Der Siebte Senat hob daher ein Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Köln auf, das die Be-

fristungskontrollklage einer beim Land 

Nordrhein-Westfalen beschäftigten Justiz-
angestellten abgewiesen hatte. Die Klägerin 

war beim beklagten Land aufgrund von ins-

gesamt 13 befristeten Arbeitsverträgen von 
Juli 1996 bis Dezember 2007 im Geschäfts-

stellenbereich des Amtsgerichts Köln tätig. 

Die befristete Beschäftigung diente fast 
durchgehend der Vertretung von Justizan-

gestellten, die sich in Elternzeit oder Son-

derurlaub befanden. Mit ihrer Klage griff die 
Klägerin die Befristung des letzten im De-

zember 2006 geschlossenen Vertrags an. 

Für diese Befristung lag zwar der Sachgrund 
der Vertretung vor. Die Gesamtdauer von 

mehr als 11 Jahren und die Anzahl von 13 

Befristungen sprechen aber dafür, dass das 
beklagte Land die an sich eröffnete Mög-

lichkeit der Vertretungsbefristung rechts-

missbräuchlich ausgenutzt hat. Der Siebte 
Senat konnte der Klage dennoch nicht 

stattgeben. Der Rechtsstreit war vielmehr an 

das Landesarbeitsgericht zurückzuverwei-
sen, um dem beklagten Land Gelegenheit 

zu geben, noch besondere Umstände vorzu-

tragen, die der Annahme des an sich indi-
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zierten Rechtsmissbrauchs entgegenstehen. 
[Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Juli 2012 - 7 AZR 
443/09 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Köln, Urteil 
vom 15. Mai 2009 - 4 Sa 877/08 -] 
Dagegen wies der Siebte Senat - wie schon 
die Vorinstanzen - die Befristungskontroll-

klage einer anderen Klägerin ab. Diese war 

vom 1. März 2002 bis zum 30. November 
2009 aufgrund von vier jeweils befristeten 

Arbeitsverträgen bei einem Einzelhandelsun-

ternehmen beschäftigt. Die letzte im Januar 
2008 vereinbarte Befristung erfolgte zur 

Vertretung eines in Elternzeit befindlichen 

Arbeitnehmers. Die Befristung war nach § 
14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG gerechtfertigt. 

Angesichts der Gesamtdauer von sieben 

Jahren und neun Monaten sowie der Anzahl 
von vier Befristungen gab es keine Anhalts-

punkte für das Vorliegen eines Rechtsmiss-

brauchs. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Juli 

2012 - 7 AZR 783/10 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 9. August 2010 - 5 Sa 

196/10 -]
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